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(54) Ultraschallsensor mit einem topfförmigen Gehäuse und zugehöriges Herstellungsverfahren

(57) Die Erfindung betrifft einen Ultraschallsensor
mit einer topfförmigen Membrane, die einen schwin-
gungsfähigen Membranboden und eine den Membran-
boden wenigstens abschnittsweise umgebende Mem-

branwandung aufweist.
Die Erfindung kennzeichnet sich dadurch, dass die

Membranwandung wenigstens abschnittsweise eine
schaumartige Struktur aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Ultraschallsensor
mit einer topfförmigen Membrane, die einen schwin-
gungsfähigen Membranboden und eine den Membran-
boden wenigstens abschnittsweise umgebende Mem-
branwandung aufweist. Derartige Ultraschallsensoren
finden beispielsweise bei Nahbereichserkennungssy-
stemen von Kraftfahrzeugen Verwendung.
[0002] Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren
zur Herstellung eines derartigen Ultraschallsensors.
[0003] Bekannte Ultraschallsensoren weisen ferner
Entkopplungsmedien zwischen der Membrane und ei-
nem die Membrane aufnehmenden Gehäuse auf. Dabei
werden die einzelnen Bauteile des Ultraschallsensors
einzeln hergestellt und durch Ineinanderstecken mitein-
ander gefügt. Zum einen unterliegt die Positionierung
der Membrane aufgrund der Bauteiltoleranzen uner-
wünschten Toleranzschwankungen. Zum anderen sind
Entkopplungsmedien erforderlich, die die Schwingung
der Membrane gegen das Gehäuse entkoppeln.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, einen Ultraschallsensor bereitzustellen, bei
dem eine exakte Positionierung der Membrane möglich
ist und der möglichst wenig Bauteile aufweist.
[0005] Diese Aufgabe wird bei einem Ultraschallsen-
sor der eingangs beschriebenen Art erfindungsgemäß
dadurch gelöst, dass die Membranwandung wenigstens
abschnittweise eine schaumartige Struktur aufweist.
Entkopplungsmedien zwischen der Membrane bzw. der
Membranwandung und einem Gehäuse, falls ein derar-
tiges vorgesehen ist, sind nicht erforderlich. Da im Be-
triebszustand des Ultraschallsensors zur Erzeugung
von Ultraschall in erster Linie der Membranboden Ver-
wendung findet, kann die Membranwandung eine
schaumähnliche Struktur besitzen, die eine reduzierte
Fähigkeit zu schwingen aufweist. Eine derartige Mem-
branwandung übernimmt die Funktion der aus dem
Stand der Technik bekannten Entkopplungsmedien. Da
bei dem erfindungsgemäßen Ultraschallsensor die Ent-
kopplungsmedien nicht erforderlich sind, wird eine Bau-
teilreduzierung erzielt.
[0006] Vorteilhafterweise kann erfindungsgemäß vor-
gesehen sein, dass der Membranboden keine schaum-
artige Struktur aufweist. Dadurch wird gewährleistet,
dass der Membranboden seine schwingungsfähigen Ei-
genschaften behält und zur Erzeugung von Ultraschall
Verwendung finden kann.
[0007] Eine andere Ausführungsform der Erfindung
sieht vor, dass die Membranwandung und der Mem-
branboden wenigstens abschnittsweise eine schaumar-
tige Struktur aufweisen. Dadurch können die Bereiche
des Membranbodens, die nicht zur Erzeugung von Ul-
traschall verwendet werden sollen, eine reduzierte
Schwingfähigkeit aufweisen. Derartige Bereiche sind
insbesondere dann erforderlich, wenn Ultraschallkeu-
len mit einer definierten Geometrie erzeugt werden sol-
len.

[0008] Eine andere, vorteilhafte Ausführungsform der
Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass der Mem-
branboden eine entschäumte Struktur aufweist. Hierbei
ist denkbar, dass der Membranboden zunächst schau-
martig ausgebildet wird und dann, beispielsweise durch
Zusammenpressen des schaumartigen Abschnitts, der
den Membranboden bilden soll, entschäumt wird.
[0009] Vorteilhafterweise weist dabei der Membran-
boden das gleiche Material wie die Membranwandung
auf. Der Membranboden kann aber auch aus dem glei-
chen Material wie die Membranwandung bestehen, wo-
bei der Membranboden dann nicht aufgeschäumt und
anschließend entschäumt ist, sondern aus massivem
Material besteht.
[0010] Bei einer anderen Ausführungsform der Erfin-
dung ist der Membranboden aus einem anderen Mate-
rial wie die Membranwandung. Der Membranboden
kann hierbei beispielsweise aus besonders geeignetem
Material, wie beispielsweise einem metallischen Werk-
stoff sein. Unabhängig hiervon ist die Membranwan-
dung beispielsweise aus einem aufgeschäumten Mate-
rial, das eine schaumartige Struktur besitzt.
[0011] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung weist der Ultraschallsensor
kein Gehäuse auf. Die Außenseite der Membranwan-
dung, die vorzugsweise vollständig eine geschäumte
Struktur aufweist, sieht hierbei Besfestigungsmittel zur
Anordnung an ein Bauteil vor. Ein derartiges Bauteil
kann insbesondere ein Stoßfänger eines Fahrzeuges
sein. Eine derartige Ausgestaltung der Erfindung hat
den Vorteil, dass weder ein Entkopplungsmedium noch
ein extra Gehäuse erforderlich ist. Die aus der schaum-
artigen Struktur bestehende Membranwandung um-
fasst folglich das Entkopplungsmedium und das Gehäu-
se. Aufgrund der erzielten Bauteilreduzierung kann der
Ultraschallsensor positionsgenau an der vorgegebenen
Stelle angeordnet werden. Unerwünschte Toleranzab-
weichungen, die aus den Einzeltoleranzen einzelner
Bauteile gemäß dem Stand der Technik resultieren, tre-
ten nicht auf. Zur positionsgenauen Anordnung des Ul-
traschallsensors an das Bauteil kann eine punkt- oder
linienförmige Berührung vorgesehen sein.
[0012] Die eingangs genannte Aufgabe wird außer-
dem durch ein Verfahren zur Herstellung eines erfin-
dungsgemäßen Ultraschallsensors gelöst, dass sich
dadurch kennzeichnet, dass ein Basismaterial zu einem
Volumenstück aufgeschäumt wird und das Volumen-
stück wenigstens abschnittsweise die Membranwan-
dung und/oder den Membranboden bildet. Bereiche der
Membrane, die nicht zur Erzeugung von Ultraschall Ver-
wendung finden, bestehen folglich nicht aus Vollmateri-
al, sondern aus einer schaumartigen Struktur, die eine
reduzierte Schwingfähigkeit aufweist.
[0013] Dabei kann das Volumenstück vor der Verwen-
dung als Membranwandung und/oder Membranboden
bearbeitet werden. Besonders vorteilhaft hat sich her-
ausgestellt, das Volumenstück tiefzuziehen. Durch den
Tiefziehvorgang kann aus einem aufgeschäumten, vor-
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zugsweise zylindrischem Volumenstück, eine topfförmi-
ge Membrane realisiert werden. Die Membranwandung
wird durch den Tiefziehvorgang unwesentlich beein-
trächtigt. Im Gegensatz dazu wird der Membranboden
beim Tiefziehvorgang vorteilhafterweise entschäumt,
so dass er zur Erzeugung von Ultraschall Verwendung
finden kann.
[0014] Eine Bearbeitung des aufgeschäumten Volu-
menstücks und/oder des tiefgezogenen Volumenstücks
kann vorteilhafterweise auch spahnend erfolgen. Als
vorteilhaft hat sich Drehen und Fräsen des aufge-
schäumten Volumenstücks erwiesen.
[0015] Bei einem bevorzugten Verfahren erfolgt das
Aufschäumen in einer Aufschäumform. Hierdurch kann
das Aufschäumen des Volumenstücks kontrolliert erfol-
gen. Idealerweise ist eine Nachbearbeitung dann nicht
erforderlich.
[0016] Die Aufschäumform weist hierbei vorteilhafter-
weise Innenabmessungen auf, die den Außenabmes-
sungen der Membrane entsprechen. Dies hat den Vor-
teil, dass hochgenaue Außenabmessungen der Mem-
brane realisiert werden können, ohne dass eine Nach-
bearbeitung der Außenflächen erforderlich ist. Toleran-
zen können sehr genau eingehalten werden.
[0017] Zur Herstellung einer erfindungsgemäßen
Membrane ist denkbar, den Membranboden durch ein
eingelegtes, nicht geschäumtes Material zu bilden. Ein
derartiger Membranboden kann beispielsweise aus ei-
nem metallischen Material sein. Die Membranwandung
wird zur festen Verbindung mit dem Membranboden
vorzugsweise an den Membranboden angeschäumt.
Dies hat den Vorteil, dass zusätzliche Mittel zur Befesti-
gung des Membranbodens an der Membranwandung
nicht erforderlich sind.
[0018] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Ein-
zelheiten der Erfindung sind der folgenden Beschrei-
bung zu entnehmen, in der die Erfindung anhand des in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels nä-
her beschrieben und erläutert ist.
[0019] Es zeigen:

Figur 1 einen Ultraschallsensor im Längsschnitt ge-
mäß dem bekannten Stand der Technik; und

Figur 2 einen erfindungsgemäßen Ultraschallsensor
im Längsschnitt.

[0020] In der Figur 1 ist ein bekannter Ultraschallsen-
sor 1 dargestellt. Der Ultraschallsensor 1 umfasst ein
Kunststoffgehäuse 3 und eine topfförmig ausgebildete
Membrane 5 aus Aluminium, wobei zwischen dem Ge-
häuse 3 und der Membrane 5 ein gummiartiges, ringför-
miges Entkopplungs Medium 7, vorhanden ist.
[0021] Die Membrane 5 besteht aus einem Membran-
boden 9, der von einer Membranwandung 11 umfasst
wird. Auf der Innenseite des Membranbodens 9 ist eine
Piezo-Keramik-Scheibe 13 angeordnet. Über eine elek-
trische Leitung 15, die an der Piezo-Keramik-Scheibe

13 endet und eine weitere elektrische Leitung 17, die
seitlich an der Innenseite der Membrane 5 verstemmt
ist, kann die Piezo-Keramik-Scheibe 13 mit einer elek-
trischen Spannung beaufschlagt werden.
[0022] Des Weiteren ist die Membrane 5 mit einem
mechanischen Dämpfstoff 19 aufgefüllt. In dem Be-
reich, in dem die elektrische Leitung 15 zu der Piezo-
Keramik-Scheibe 13 verläuft, weist der Dämpfstoff 19
einen Ausschnitt 21 auf. Zur Positionierung des Dämpf-
stoffes 19 ist im inneren, oberen Bereich der Membrane
5 ein Gummiteil 23 vorgesehen.
[0023] Zum Abdichten der nach oben offenen Mem-
brane 5 ist eine Silikonvergussmasse 25 vorgesehen.
Ferner deckt ein Gehäusedeckel 27 das nach oben of-
fene Gehäuse 3 ab. Das Gehäuse 3 kann über Befesti-
gungsmittel 29 an einem Bauteil, beispielsweise einem
Stoßfänger eines Fahrzeugs, angeordnet werden.
[0024] Im Gegensatz zu dem bekannten Ultraschall-
sensor 1 weist der erfindungsgemäße Ultraschallsensor
41 gemäß der Figur 2 eine Membrane 45 auf, die eine
Membranwandung 51 aus einer schaumartigen Struktur
aufweist. Die Membranwandung 51 übernimmt hierbei
die Funktion der Membranwandung 11, des Entkopp-
lungsmediums 7 und dem Gehäuse 3 eines Ultraschall-
wandlers 1 gemäß Figur 1.
[0025] Die der Figur 1 entsprechenden Bauteile sind
in der Figur 2 mit entsprechendem Bezugszeichen ver-
sehen. Der Membranboden 49 der Membrane 45 weist
keine schaumartige, sondern eine entschäumte Struk-
tur auf. Eine derartige entschäumte Struktur kann ent-
sprechend der Figur 1 mit einer Piezo-Keramik-Scheibe
13 in Schwingung versetzt werden.
[0026] Der Ultraschallsensor 41 gemäß Figur 2 hat
gegenüber dem bekannten Ultraschallsensor 1 gemäß
Figur 1 den entscheidenden Vorteil, dass er weniger
Bauteile aufweist. Die Bereiche der Membrane 45, die
nicht zur Schwingung und damit zur Erzeugung von Ul-
traschall herangezogen werden sollen, weisen eine ge-
schäumte Struktur, und damit ein schwingungsge-
dämpftes Verhalten auf.
[0027] Zur Herstellung eines Ultraschallwandlers 41
gemäß Figur 2 wird vorteilhafterweise ein Volumenstück
aus einem Basismaterial aufgeschäumt, das die Außen-
abmessungen der Membrane 45 aufweist. Ein derarti-
ges Aufschäumen kann vorteilhafterweise in einer Auf-
schäumform erfolgen, die Innenabmessungen aufweist,
die den Außenabmessungen der Membrane 45 ent-
sprechen. Zur Herstellung des Membranbodens 49
kann das vorzugsweise zylindrische Volumenstück der-
art tiefgezogen werden, dass die topfförmige Membrane
51 entsteht. Der Membranboden 49 wird also durch Zu-
sammenpressen des Teils des Volumenstücks erzeugt,
der in senkrechter Projektion oberhalb der Innenfläche
des Membranbodens 49 liegt. Das Material des Mem-
branbodens 49 wird folglich durch den Tiefziehvorgang
entschäumt. Durch eine derartige Entschäumung weist
der Membranboden 49 ein ausreichendes Schwingver-
halten zur Erzeugung von Ultraschall auf.
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[0028] Eine Bearbeitung der Membrane 45 kann fer-
ner durch eine spanende Bearbeitung, insbesondere
durch Drehen oder Fräsen, erfolgen.
[0029] Bei einer nicht dargestellten Ausführungsform
der Erfindung kann der Membranboden aus einem vor-
zugsweise metallischen Material sein. Zur Herstellung
eines derartigen Ultraschallsensors kann die Membran-
wandung direkt an den Membranboden angeschäumt
werden. Die somit entstehende Membrane weist dann
eine Membranwandung mit einer schaumartigen Struk-
tur und einen Membranboden mit keiner schaumarti-
gen, sondern vorzugsweise einer metallischen Struktur
auf. Die Membranwandung und der Membranboden ei-
ner solchen Membrane sind folglich aus unterschiedli-
chem Material.
[0030] Der in der Figur 2 dargestellte Ultraschallsen-
sor 41 kann unmittelbar, d.h. ohne Vorsehen eines extra
Gehäuses, an ein Bauteil, beispielsweise an einen
Stoßfänger eines Fahrzeuges, angeordnet werden.
Durch die Verwendung einer Membranwandung aus
aufgeschäumtem Material wird eine ausreichende Ent-
kopplung gewährleistet. Die Berührung der Außenseite
der Membrane 45 an beispielsweise einen Stoßfänger
kann vorteilhafterweise punkt- oder linienförmig erfol-
gen.
[0031] In Figur 2 sind die Befestigungsmittel 29 zur
Anordnung an ein Bauteil an der Außenseite der Mem-
branwandung 51 vorgesehen.
[0032] Alle in der Beschreibung, den nachfolgenden
Ansprüchen und der Zeichnung dargestellten Merkmale
können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombina-
tion miteinander erfindungswesentlich sein.

Patentansprüche

1. Ultraschallsensor (41) mit einer topfförmigen Mem-
brane (45), die einen schwingungsfähigen Mem-
branboden (49) und eine den Membranboden (49)
wenigstens abschnittsweise umgebende Mem-
branwandung (51) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Membranwandung (51) wenig-
stens abschnittsweise eine schaumartige Struktur
aufweist.

2. Ultraschallsensor (41) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Membranboden (49)
keine schaumartige Struktur aufweist.

3. Ultraschallsensor (41) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Membranwandung (51)
und der Membranboden (49) wenigstens ab-
schnittsweise eine schaumartige Struktur aufwei-
sen.

4. Ultraschallsensor (41) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Membranboden (49) ei-
ne entschäumte Struktur aufweist.

5. Ultraschallsensor (41) nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Mem-
branboden (49) aus dem gleichen Material wie
Membranwandung (51) ist.

6. Ultraschallsensor nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Membran-
boden (49) aus einem anderen Material wie die
Membranwandung (51) ist.

7. Ultraschallsensor (41) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Membranboden (49)
aus einem metallischen Material ist.

8. Ultraschallsensor (41) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Außenseite der Membranwandung (51)
Befestigungsmittel (29) zur Anordnung an ein Bau-
teil, beispielsweise an einen Stoßfänger eines
Fahrzeuges, aufweist.

9. Verfahren zur Herstellung eines Ultraschallsensors
(41) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Basismaterial
zu einem Volumenstück aufgeschäumt wird und
das Volumenstück wenigstens abschnittsweise die
Membranwandung (51) und/oder den Membranbo-
den (49) bildet.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Volumenstück vor der Verwen-
dung als Membranwandung (51) und/oder Mem-
branboden (49) bearbeitet wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das aufgeschäumte Volumenstück
bei der Bearbeitung wenigstens abschnittsweise
tiefgezogen wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das aufgeschäumte Volumenstück
bei der Bearbeitung zur Realisierung des Membran-
bodens (49) entschäumt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Entschäumung durch Tiefzie-
hen erfolgt.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das aufgeschäumte
Volumenstück und/oder ggf. das tiefgezogene Vo-
lumenstück wenigstens abschnittsweise spanend
bearbeitet wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das Aufschäumen in
einer Aufschäumform erfolgt.
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16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aufschäumform Innenabmes-
sungen aufweist, die den Außenabmessungen der
Membrane (45) entsprechen.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass der Membranboden
(49) durch ein eingelegtes, nicht geschäumtes Ma-
terial gebildet wird.
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